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Der Rat der Gemeinde Lotte hat am 16.12.2021 den Bebauungsplan Nr. 82 „Im Buschhaus“
als Satzung beschlossen. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung am 23.12.2021 im Amtsblatt
für die Gemeinde Lotte ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden.

Da das Verfahren nach § 13b BauGB durchgeführt worden ist, wird der Flächennutzungsplan
der Gemeinde Lotte im Wege der Berichtigung entsprechend angepasst:

Ausschnitt aus dem bislang wirksamen
Flächennutzungsplan

Anpassung im Wege der Berichtigung
(gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Lotte, ………......................

............................................
Der Bürgermeister


